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15 Jahre Parlament in cle-r Zv1eiten Republik 

Am 19. Dczembr:r 1960
9 

dem 154 Jahrestag des 17iederbc;ginnes do r parlamenta­ 

:rischci1 Tätigkci t in Österreich nach dem z,aoiten WGlt-1<.:rieg, traten cl.or J\Tational­ 

:rat und der Bundesrat im grosse:m.9 3ntik,,n :F' s t s aa I de s Pa.r Lam errt s z·,_1 einer 

Festsitzung zusarrilllon
9 

clor Bundespräsident Dr. ,Schärf und c i n o grossc Anz ah L 

Von Festgästen beiwohnte. Nationalratspräsident Dr.h.c.Dipl.-Ing. Figl g~dachte 

in e a i.n ar Fostred_e cles 19 .Dezember 19459 an de m 'die Voll,:svoi·tret er in don ersten 

Si tzungJn des Nationalrat cs und dos Bu nd c s rat as in der Zvu: iten Republik wieder 

an d.i c Erfüllung' ihrer Aufgabe; G,:;sct zgebung und Kontra 11 u dor Vo Ll z Lohung , 

schreiten konnten, und würdigte in einem umfangreichen Überblick clio seither 

gel:Jistete lrnfbauarb:Jit ~ 
So v1ie boi der letzten GGdenksitzung anlässlich dos lO~Jahrestagos - kurz 

nach AlJ schluss dos StaG.tsvertragas und Ab zu g der Besatzungsmächte - am 19 • D2- 

z ornb e.r 1955 waren auch diesmal die }l[inister7Jank9 d i.o Ba nk r-e i.ho n in d.en Sektoren9 

die Logen und die Galerie voll besetzt. In den vorderen Reihen ha t t o n die Mit- 

gliecloT dos Na t Lo na.Lr-a t as und des Bund o ar-a t cs ihre Plät z o 9 hint or .i.hnon ;:iho- " 

malige 3unclosministor, A r-d nc t o und Bu n de s r a't e · so wie VertretGr dor Landtage 

und Lanc1osregiE>rungcn1 die Präsidenten der obersten Gorichtshöfo und des 

Rochnungsho f'o s 
9 
f'o r-no r zahlreiche Vortr,~ tor dGr hohen Beamtenschaft. 

In den LogGn hatten sich die Angehörigen des Diplomatischen Corps mit dem 

Päpstlichen Nuntius Dollcpiane9 hohe kirchliche '.7ürdenträgcr mit Erzbischof 

Koadjutor Dr •. Jach;}"m und Erzbischof Habozian an der Spitzc9 die Gattinnen C:.er 

Bundesminister und VertrotGr der in- und au,slänclischen Presse e i.n go f'uri de n .. 

Die Galerie war dicht mit elem Festpublikum g2füll t. 

J;.uf do r I\Tinisterbsnk nahmen die Mi tglicd2r der Bun dc s.r og i e r ung UIE' diG 

Steatssokretäro ihre Plhtze an. 

Zehn Minuton vor 15 Uhr fuhr Bunckspriisidcmt D1·. S c h ä r f 9 bo51sitat 
von Kabinettschef Dr. T r e s c h e r9 auf ct.ff Pa r Lam orrt s r-amp o vor. Er wurde 
von Parlamentsdin:;ktor Dr. R a s i c z k y :;.;1 das Haus geleitE-;t und im 1\trium 
vo::1 elem Präsidenten des Nationalrates Dr. F i g 1 und dem Vorsitzenden dos 
Bundesrates G u t t e n b r u n n e r btigrüsst. Im Grossen Empfangssalon 
erwarteten der Bundeskanzler, der Vizekanzler, die Vizepräsidenten das National­ 
rat.,8 und die iSt2llv0rtretendcn Vorsitzen¢lcn des Bundesrates das Staatsoborhaupt. 

Punkt 15 Uhr ·betrat der Bunclc.spräsident, geloitct von dE.,n Präsidien dos 

Nationalrates und dos Bundesrates sowie dom Bundeskanzler und dem Vizokanzler9 

unt r ton Klängen einor vom Bläsorchor der Staatsoper vorgetragenen Festfanfare 

von Prof2~sor Haclraba den mit einer rot-weiss-roton Fahne unc1 dem Bundos,01appen 

sowi
8 

mit Blattgri,i_n festlich g2schmückton Sitzungssaal und. begab sich zu elem 

im Hc1.l bJ:'und gogcnüb er der Minist(:rbank für ihn vo rbcraitct n Fo.uteui1 ~ 

Präsident Dr. F i g 1 übernimmt don VoTsitz., Nebon ihm nehmen der Vorsi tzon - 
clo cl:::,s Bundesrates G u t t o n b r u n 11 o r9 der ÄYJcito und der Dritt:.: Präsident 
cbs lfationalratos O i cl h unc1. :Dr.Gor b a c h9 clio beiden Vorsitz~nd.cm­ 
Stallvortrctor E c k c r t und S t r i t c k so,Jio Parlamontscliretor 
Dr" Ro 0 ic z k y ihro FHitzc ein. 
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Die Festansprache des Präsidenten Dr. Figl 

Der Präsident des Nationalrates Dr.h.c. Dipl.-Ing. Fig 1 

aG~die heutige Festsitzung des Nationalrates und des Bundesrates 

und hält die FestansprachG. Er führt aus; 

erö:tr- 

Ich eröffne die gemeinsame Sitzung der Mitglieder des Nationalrates 
und des Bundesrates. 

Mit Freude und Ehrerbietung darf ich in unserer Mitte den Herrn Bundes- 
·· ·o'enten herzlichst willkommen heissen. pras l - 

Ich begrüsse sodann herzlichst die mit dem Herrn Bundeskanzl':r an der 
( Allgemeiner starker Beifal 1. ) 

Spitze erschienenen Mitglieder der Bundesregierung. (Erneuter Beifo,ll.) 

Mein herzlichster Willkornmgruss gilt auch Ihnen a l Len , meine Damen 

und He r-r-e n , insbesondere d-in ehemaligen Mitgliedern der Bundesregierung und 

den ehemaligen Mitgliedern des Nationalrates und des Bundesrates, die 
unssrer heutigen festlichen Sitzung beiwohnen. 

Hohe Festversammlung! Heute vor 15 Jahren ist hier in diesem Saale das, 

.Q.§_t_~_r-r0ichische P'arlament zu neuem Leben erstanden. V/ährend noch grosse 

Teila dieses Hauses in Selm tt und 'I'r'ümme r n lagen, konnte sich hier a,11 

19. :Dezember 1945 der BU$ den -lilahlen vom 25 .November hervorgegangene 
Nationalrat konstituieren und an die Erfüllung seiner Aufgabe schreiten, 

als demokratisch und frei gewählte Vertretung des österreichischen Volkes 

das Recht der Gesetzgebung und der Kontrolle der Vollziehung auszuübeno 

Und am Nachmittag des 19 .Dezember 1945 konnte auch der Bundesrat 
9 
b es ch i.ck t 

von c12n gleichfalls am 25 .November gewählten Landtagen, als die an der 
Gos ct zgcbung des Bundes mitwirkende Vertretung unserer neun Bundes länclcr 

zur t.,rsten Sitzung im Budgetsaal dieses Hauses zusammentrct cm. 

Acht Monate V orb erei t un ga arb o i t der Provisorischen Staatsregierung ., Oll! 

unter dem st aatskanzler Dr. Renner war no t wc nö ig gewesen 
9 
bis der Parla­ 

mentarismus wieder in seine Rechte treten konnte. Zwar hatte gleich nach 

BoEmdigung der Kriegshandlungen überall in ÖsterrGich nc.,ues demokratisch:a:s 

· h zu regen beb,ronnen, aber die furchtbaren Zerstön1ngen do s Kri3gGs, 1,,ben sic 

die militärische Besetzung mit ihren AbsperrungsmassnahmE:n9 d i o a l Lc s 

überschattende Sorge um d i.o primitivsten L2bensbedi;irfnisse der Bevölkerung, 

um das tägliche Brot, um den Arbeitsplatz, der heute kaum mehr vorstcll- 

b ar e Mangol an Verkehrsmitteln - das alles hatte zunächst don gesamtstaat­ 

lichen Aufbau aufs schwerste behindert. Das Band zwischen clen einzalncm 

GGmdndcns don Dörfern, Märkten und S't a.d t cn , und ach Li cas Li c h zwischen den 
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uundesländern musste erst neu geknüpft werden. Die Abhaltung dreier LändGr- 
.D P;ii'ovisorischen 
konfcrenzen, die Anerkennung der/Staatsregierung durch alle vier Besatzungs- 
mächte und die Ausdehnung ihres tatsächlichen Einflussbereiches auf das 
gesamte Bundesgebiet waren schon we s errt Li.oh s Erfolge. Über Zonengrenzen und 
Demarkationslinien hinweg mu s s t a erst der Zusammsnhang zwischen den Teilen 
des österreichischen Sta a tsgebiGtes, musste erst die staat liehe Einheit 
wiaderhergestell t und gesichert werden, bevor ( s eine V; ah L der geset zgebe~den 
Körperschaften und eine verfassungsmässige parlamentarische .Arbeit geben 

konnte• 
Wir haben heuer bereits in einer E._estsitzung der Wiedergeburt 

Österreichs in d~n Apriltagen des Jahres 1945 und der Entwicklung unseres 
StaatsweseriS bis zur Unt:,-,rzeichnung des Staatsvertrages vor fünf Jahren 
gedacht. Der Herr Bundespräsident Dr. Schärf und der Herr Bundeskanzler 

# 

Ing. Raab haben uns dabei eindrucksvoll vor Augen geführt, welche Schwia- 
rigkci ten zu überwinden waren und welcher .Anstrengungen es bedurfte, bis 

das Ziel erreicht war: eir wahrhaft freies, unabhängiges und souveränes 

Österreich. Sie haben uns anschaulich den Weg geschildert 
9 
den die Regie­ 

rungen der Zwei ten Republik von der Unabhängigkeitsproklamation des 

27~ April 1945 bis zµm Abschluss des Staatsvertrages betreffend die WiedDr,­ 
h e r-s t o Ll ung eines freien und souveränen, unab.hängigen und demok r-a't Laohe n . 
Österreich am 15.Mai 1955 zurücklegen mussten. 

Seit janem Taß'e vor 15 Jahren, dessen wir heute gedenken, seit dem es 
wieder ein österreichisches Parlament gibt, hat auch dieses teilgenommen q,n 
der mühseligen, aber unverdrossenen und - Gott sei Dank - erfolgreichen 
Arbeit, die uns Stück für Stück weiterbrachte auf dem Weg zur vollen 

Freiheit und Souveränität. Es gereicht mir.zur Ehre und Freude, heute dieser 

hohen Festversammlung einen Überblick üarüber geben zu können, wie das 

österreichische Parla_mcnt dar~n mitgearbeitet hat, unsere Heimat wieder·· 

fzubauen und zu neuer Blüte emporzuführen, Österr~ich zu einem in der au 
ganz"m Welt angese-henen9 in der Gemeinschaft der Nationen vollberechtigt 
mitwirkenden Staatswesen zu machen. 

Der Kampf um Östel,"reichs Freiheit.und Souveränität war auch ein Kampf 

um das uneingeschränkte Gesetzgebungsrecht des Parlaments. Wir erinnern uns. 

der 0 eschämenden Klausel, die wir so lang, über den von der Bundesregierung 

( 
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dem Nationalrat zugeleiteten Vorlagen lesen mussteng 

"Diese Massnahme tritt nicht früher in Kr a f t , bevor sie nicht die 

Genehmigung des Alliierten Rates erhalten hat." 

Bis zum sogenannten Kontrollabkommen vom 28. Juni 1946 mu as ten 

auch die Entwürfe zu einfachen Bundesgesutzen diese Klausel tragen
9 

von 
Bundew 

da ab brauchte sie nur mehr an der Spitze iVOn Entwürfen zu; _;erfassungs- 

gesetzen stehen. Nichts-destowenigor hatte aber noch wo it erhin der Alliierte 

Rat - der übrigens s e i.n e Beschlüsse in einer .Art trber-Gesetzblatt
9 

,. 

"Bulletin'r oder "Gazette" genannt, viersprachig verlautbarte - die Mög- 

lichkeit, durch einen innerhalb von 31 Tagen erhobenen Einspruch die 

Puolizierung und damit das Inkrafttreten auch einfacher Gesetze zu verhindern. 

Es war di es ein alle Mitglieder des Parlaments bedrückender Zustand, !'~ 

uric de r v er ewi g't o Präsident Kunschak hat sicher den Abg;:,ordneten aus dem 

Herzen gesprochen, als er in der letzten Sitzung des Jahres 1947 - gestern 
vor 13 Jahren - in seiner Schlussanspracho sagtei 

''Wir sind ein bofreites, aber auch ein von unserer Eigenständigkeit 

und Selbständigkeit befreites Land und wir hier ein ebensolches Par-Lam sn t , 

•••• Hoffen uir, •••• dass das Jahr 1948 doch in eine Zeit eingeht
9 
in der 

wir nicht nur befreit, s oride.rn auch v1irklich frei sein we r-don , 11 

Die Erfüllung dieser Hoffnung hat freilich viel länger auf sich ,aartan 

lassen, als Kunschak und wir alle damals mGinten. Der Ruf nach Freih8it wurde 

aoer immer wieder in diesem Saale erhoben und konnt.o auf die Dauer nicht un­ 

gehört in der lifol t verhallen. Dieser Ruf nach Freihoit wurde zum nceterum 

censeo" aller Verhandlungen in diem em Hause. 

Nicht nur die Präsidenton - Kunschak und Hurdes - liessen keine 
Gelegenheit vo rüb ez-g eh en , in f:::d.erlichen Erklärungen mah nend , dr-ängo nd , 

protestierend die Einlösung d~s Versprechens an Österreich zu fordern, das 

die Alliierten schon im Jahre 1943 in der Moskauer Deklaration geg~ben 
ha ttene Wi oderhol t sind auch D,c:batteredner hier im Hause leidenschaftlich 

fÜI' die volle Freiheit Österreichs eingetreten. Es soi nur zum Be i s p.i e L · 

an d i c RedG des d.arn a Ls ä.Lt es t e n Mitgliedes des Hauses, dos Abgeordnoton 

Soi tz, vom 20. März 1946 erinnert 9 in dc r er dio Bevormundung do s Parl 2Jll8nt s 

durch e i.ne Sanktionsklauscl kritisierte und an den demokratischen Sinn do r 

V6lkar der Walt, insbesondere dar Grossmächte mit den Worten appellierte~ 

"W ahrct oure Wü rdo 9 Lndom ihr auch die Würde 
dieses kleinen 6s t e~reichischen Staates wahret!" 
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Aber nicht nur in Redon e i.nz c Lnor' P0rsönlichkcü ten, auch in Ent­ 

schliassungen d o s gesamten Nationalrates kam das Ringen urn Unabhängigkei;t 

und insbesondore um das uneingeschränkte Gesetzgebungsrecht des österrei­ 

chischen Parlaments wiederholt zum Ausdruck. Entweder waren es ganz all­ 

gcrno i.n gel1al tene Entschliossungon oder Stollu.ngnahmcn in bestimmt en Einzc 1- 
fällen. So hat zum Bo ispiol o i.ne am 20 .Mai 19 52 auf .Antrag der Abgco r-d no t en 
Ing. Raab, Dr. Pittermann und Dr. Kr au,s vom Nationalrat gefasste Entschlies­ 

sung den Alliierten Rat. schlicsslich zur G,Jn.)hmigung eines Verfassungsge­ 

setzes :- es haridelto sich um die Spätheimkehreramnestie - veranlasst. 

Mit dem Inkrafttre.tcn dc s Staatsvertrages am 27 .Juli 19 55 fiel cma,­ 

lich auch die Fess·e1, die das Besatzungsregime dem Parlament auforlsgt. hat to; 

Man vorgisst vcrgangGne Leiden laicht? aber os ist gut, sich einer so schwo.r 

empfundenen und so lange ertragenen Fessel noch manchmal zu erinnGrn, um 

sich des Wer'tes dessen b evmsst zu bleib on, was mit gr9sson Opft,rn orrungon 

wur dc , 
Ich darf es wiederholen: Dass der Ruf Österreichs nach Freihait in 

clor TT2l t schliesslich nicht mehr überhört werden ko nnt e , ist wohl zu o i n cm 

gut en Teil auch unserem Parl amont zu verdankcm9 das bei jeder sich bit::tcnden 

Gelegenheit der grösston SeJrnsucht unseres Volkes in der damaligen Z::Jit 

.Aus~:ruck_ gab. Vielle~cht kommt. in düisem Zusammenhang der eine oder an do r'e 

Kritikaster des Parlamentarismus doch zu der Erkenntnis, wie wertvoll die/ 

Existcmz eines, f;ei gewäh I ten Parlamonts ist 9 in dem sich der Willo eines 

Vo Lkc s s o kundgeben kann, dass auch die grossen Mächte dor Welt' darüber nicht 

achtlos hinweggehen können0 

"Ebenso sollte man das inta'.r-nationale Zusammenwirken parlamentarischer 

Kräfte nicht unterschätzen. Hier in diesem Saale hat die Vollversammlung 

d ar Int rJrparlamentarisclrnn Union am 2. So p t emb c r 1954 einstimmig o i.nc '.Resolution 

angenommen, in der die Dolegi,.c;:r:~ten von 37 ParlamEmten daran erinn::::rten, d ass 
die Wiederherstellung eines unab härig Lge n 0sterruich eines 'der von don Alliier­ 

t en proklamierten Fricdonsziele war' 9 und in der sie die Regierungen der G1~0 ss­ 

mächte aufforderten9 alle zur V,irwirklichung d i e s o s feierlichen Versprechens 

notw011digen Mass nahmen ~u ergreifen. Logt nicht schon das zeitlich b alcl fol­ 

gende Zustandekommen des Staa tsv8rtrag9s die bero,cht igte Ve r-mu tüng nahe, das s 
d i.e s e Resolution Eindruck auf die massgebonden PorsönliChkuiten d0r v1oltpoli'tik 

gemacht hat? Wir wollen j edonfalls auch heute wieder dankend anerken,.YJ.en, wi 8 

uns a.amals ausländische Parlamentarier zu Hilfe gekommen sind. 
Mit besonderer Gern.1tuung kann ich die vor st ändnisvolle Zusammenarb oit 

des Parlaments mit der Bundosrogi Grung auf dem Gebi Gte der .Ausse npoli tik ver­ 
zeichi."1.en, ebenso die erfreuliche Übereinstimmung der Parteien inm~rhalb des 
Parlaments in den Grundfragen der Regelung unserer Boziehungo'.n zu don ausv~ärti- 

gan Staaten~ · 
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v!ar zehn Jahr. Lan g dor Abschluss dos Staat-svcrtragos das gom.:ünsa.m er­ 

strebte Ziel, so s t eh cn wir nun gomeinsam auf dem Bodon dor .i mmcz-wäh r-on dori 

Nouti~al_~ tät 9 für d i o sich das Pa r Lnm crrt gl.a,ich nach der Gon...:,hmigung des Staats­ 

vartrag2s, ausgohond von ~in~m Initiativantrag dar Abgcordnoten Dr.Malota, 

Dr .Pitt or marm , Dr.Kraus und Ko p Lc n i.g , ü1 Prinzip ~inhollig aus gcsprochon hat 

und dio dann - nach dem Abzug all~r B0satzungstruppun aus Österreich - in einem 

oig·;non Bundc,sverfassungsgasotz vom 26 .Oktober 1955 v2rankort vro r-d o n ist. 

Un so r-o dauernde militär:rrsche Neutralität soll ein Beitrag ao i n ZllT 

Sicherung des Friedons der '.Volt. Dass i:-1ir aLl o s , was an uns liegt, tun wollen, 

um in freundschaftlichen Beziehungen zu den anderen Völkern und Staaten zu 

le bori , darüber herrscht in d.i o s crn Hause ko i no ~foinungsv,0rschi 2denhei t • 

.An dor .Arbci t für den Frieden und gute intcrnationalG Boz i o hurrg en hab an 

sich bssondurs j~ne Mitgli~der dos Nationalratos und des Bundosratus bctoiligt, 

d i.c aLs östGrreichisch3 Dc Log i o.r t o b o i.m Europarat, bei don Vereinten Nationen 

und Ln der Interparlancntarischon Union tätig war en] es soi ihnen an d.i cac r 

St:;lle h i o f'ü r besonders godankt. 

Einer grosscn aussonpolitischan Sorg~, die uns nun schon soit Jahren be­ 

drückt und die gor ado in den lot zton Monat 011 in das Stadium b esoncleror .Aktuali­ 

tät get re ton ist, mö cht o ich auch an d i o s e r St ell 8 gedenken: es ist die 

~Hirol-Frage - eino wah r o Hcrzensang,:elegonhoit yon uns allen. Nf.om an d kann -,1 

cs uns v c r a r'g en , dass vv.ir Lmm c.r wieder auf dieses Problem zurückkommen und das 

Schicksal oinor Bevölkorungsgruppe nicht aus dem .Auge La s s e n , die 'gegen ihren 

10ill en von d2r Gemeinschaft de r Öst e:r:ro icher abgetrennt wurde. Es wa r' dc r Wille 

und ,}uns ch dos Parlaments, dass die Frage Sücltirol vor das Forum der 1.7ol torgani- 

sation der Vorointen Nation :n g:;bracht wird. 1/ir haben mit lebhafter Ant8il- 

n8Jurr; cl.ia Vorgänge im Aus s c hus s und in der Vollv,:.rs2mmlung der UNO v o r f'o Lgt und 

uns clarüb,,ir gofrout, dass durch d i.o B0rnühung,on unsorGr Dcüegation ,ün für den 

g.::::gcniwärtigon Zeitpunkt als [,'1.i.nstig zu wert.·ndos R0sultat erzielt wurde,. 

'.7ir wollen nunmehr hoff8n, dass vom guten Fill en auch der anderen Soi tc 

+rao-"no V orhand1 ung8n bald oin bu friodigcnd2s Ergebnis bringen. Uns2ro g_.,,. v b(-.J . 

Brüder und SchvJGstorn in Südtirol können v2rsichcrt soin~ Dir wordcm nicht 
nipht 

ruhen und;raston, ihnen beizustehen in ihrem Kampf um ihr R8cht, um dio 

Einlösung völkerrochtli-ch üb8rnommenor Verpflichtungen, um die Erfüllung c12r 

Forderung nach Sicherung dos Volkstums und clcr Exist onz der Südtirolcr clui0ch 

Gowährung wirklicher Autonomic. ( Lebhafter B: ifall.) 
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Ich darf mich nun der Entwicklung zuwenden, die unser Staat im Innern 

s e i t jenem denkwürdigen ersten Zusammentret:en des Parlaments am 19.Dezember 

1945 genommen hat. 
Die Grundlage unseres ganzen staatlichen Lebens ist die Bundesverfassung. 

Im vorigen Monat, am 10. November, war es 40 Jahre her, dass diese .Bundesver­ 

fassung das erste Mal in Kraft trat. Es sei mir gestattet, an dieser Stelle des 

jetzt in Amerika lebenden Professors Kelsen zu gedenken, der an der Schaffung 

der österreichischen Bundesverfassung massgeblich beteiligt war. Heute vor 

15 Jahren ist diese Verfassung - nach mehr als elfjähriger Unterbrechung 

ihrer Wirksamkeit - neuerlich zu voller Gel tung gekommen. Aber wenn wan auch die 

40 Jahre ganz rechnen wollte: 40 Jahre sind kein hohes Alter für eine Ver-\ 

fassung. Im Vergleich mit den Verfassungen an de r-e r Staaten, wie denen•von E'ng­ 

land oder der Schweiz
1
ist unsere Verfassung noch sehr jung. Mit der republi­ 

kanischen Verfassung des Jahres 1918 und deren Ausgestaltung durch die von der 

Konstituierenden Nationalversammlung am 1. Oktober 1920 beschlossene Bundes­ 

verfassung hat Öst8rreich ein staatsrechtliches Neuland betreten und es ist 

daher wohl verständlich, dass es - d e n gem8.cht0?n Erfahrungen und den Erforder­ 

nissen der Zeit entsprechend - noch zu mancherlei j'i_nderungen der Verfassungs­ 

urkunde kam. 

Schon in der Ersten Republik, ist eine bedeutende Umgestaltung durch die 

Verfassungsreform des Jahres 1929 erfolgt, in~besondere :durch eine stärkere Be-­ 

tonung des Grundsatzes der Gewaltentrennung. In der Zweiten Republik ist eine 

besonders wichtige Neuerung verwirklicht wor-d e n e die Wahl des Sta a tso berhau12_te_~ 

durch das gesamte Bundesvolk. Gleichwie die Abgeordneten, die im Namen de s 

Volkes die Gesetzgebung ausüben, empfängt nun auch der an der Spitze der Voll­ 

ziehung stehende Bundespräsident sein Mandat unmittelbar aus den Händen des Volke~ 

Auf verschiedenen Gebieten wurde seit 1945 ein weiterer Ausbau unserer 
. I --- 

Verfassung durchgeführt. Urn nu r einiges zu erwähnen: die Kornpe tenzartikel e:;::-,- ______ . 

fuhren durch die Entwicklung von Technik und Verkehr sowie andere Umstände 

erforderlich gewordene Ergänzungen; der Zuständigkeitsbereich·des Verfassungs­ 

gerichtshofes, dieses Garanten unserer Verfaslslrng9 wurde e rwe i te r t , das Fünf~e 

Hauptstück über die Rechnungs- und Gebarungskontrolle erhielt eine Neufassung: 

die der fortschreitenden Vermehrung der Aufgaben des Rechnungshofes entsprach. 

Auch für die kommende Zeit werden wir uns der einen oder anderen sich 

als notwendig erweisenden Verbesserung uns~rer Vorfassung nicht verschliessen 

können. Es ist wie mit einem Haus, das man sich im Laufe der Zeit immer wohn­ 

licher einrichtet. Die Grundmauern des Gebäudes aber stehen fest und uner­ 

schütterlich. 

' l 
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Zu ihnen .gehören die o r s t e n .llrtikel des Bund,~s-Verfassu.nr:;sgcsetzes~ wo 

es h= Ls s t : 
"Österreich ist 2ine domokratische Repu.blik. Ihr Recht geht vom Volk, aus." 

11österreich ist ein Bund o s s t.aa t v " 
"Das Bunde sg2 biet bildet ein e r.nho i t Li che s Währu.nr;_s-,Wirtschafts-und '7ollg b" t , ,_1 ,e B .• 

Dann der Artikel 18 mit seinsr No r m i e r-unr: des RechtsstcJ.atsprinzips: 
"Die sesamte stcJ.atliche V0rwal tung d a r f nur auf Gru.nd der Gesetze au.sge- 

übt werden." 
Oder der Artikal 87, der besagt: 

"Die Richter sind in Auaübung ihres richterlichen i',mtes una bhäng i g . 11 

Solche fundamentale Grundsätze sind wohl keinem Bürger Österreichs mch r 

fremd. Wir wo Ll.e n hoffen und wünschen, dass alle wichtigen Bestimmungen unserer 

Verfassung Lrnne r mehr in das J3e·JYusstsein der Staatsbürger eindringen. Schul­ 

unterricht und Volksbildung möf.1;en in d i o se r Richtung wei t.o r h i n so verdienst­ 

voll arbeiten, wi~ sie cs schon bisher getan haben! 
Dass o i.ne g2wisse Zeit notwendig ist, bis die wünschenswerte allgemeine 

Vertrautheit mit der Verfassun~ arreicht ist, zeigt die Geschichte anderer 

sta&.ten. Fur eine Verfassung gilt in besonderom Maße da s Wort des Dichters: 

"Das Jahr übt eine heiligende Kr af t s " V'venn wir heute don 15jährigei1 Bestand des 

Nationalrates der Zweiten Repu.blik feiern, wollen wir auch mit Freu.de dc s Ent­ 

stehens unserer Bundesverfassung vor nun schon 40 J2hren g.:,denken. Der Volks­ 

mund sagt - und er spricht da wohl aus Erfahrung-, dass einer, der schort 

einmal t.otsesagt wurde, mit ein2m besonders langen Lebern rechne-fl~ kann , Da 

dieses Schicksal, schon o i nma L t,otgesagt gewesen zu so i n , auc.h unserer Ver­ 

fassung widerfahren ist, können wir ihr heute nur die beste Prognose für die 

Zukunft stellen. 
Ich will nun vGrsuch~n, die lefsisla torische Arbe-it des Nationslrates 

und des Bundesrates in den verflossenen 15 Jahren kurz zu umreissen. Bevor 

ich abo r dies tue, möchte ich mit Dcrnk und Anarkennung jener vielen Männer 

und FraLwn 
denken, d,:ren Fleiss und Eifer der Legislative erst den richtigen 

wrfolP sichert: der Beamten und Angestellten des Bundes. Sie sind es, die in 
~-J 0 

e0msic1er Kleinarbeit die Beschlüsse vo r-bs rc i tcm he Lf e n , für die dor Gesetz- 
- t, 
gebar die Verantwortun~ trägt, und sie sind es, denen die Durchführung dieser 

Bi~Schlüsse in Vervrnl tung und Rechtsprechung anvertrau.t ist. Das österreichi­ 

sche Beamten tum, das auf eine grosse und ruhmreiche Tradition zurückblicken 

kann, bot. es_ verdient, dass das Parlament alles im Bereich der Möglichkeit 
· d t hat und wc i t0r zu tun bereit ist, urn durc'h zei tgemässe dienst-, 

Lieg2n e ge an.· ,, ~ 
be soldungs- und pensionsrechtliche Massnahmen die unseren Beamten g2bührende 

Stellung zu gewährleisten. Wir sind überz0u~t, dass der österreichische 

auch fernerhin eine der festesten Stützen des Staates sein wird. 

Beamte 
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Die Gesetze, die wir b2schliessen, sind dns Rüstzeug, mit dem die Ver­ 

wa Lt.urrg arbeitet. Wenn man sich d ar-a n erinnert9 un to r welch schwierigen-Ver- 

häl tnissen die Verwo.l tung unseres Sta:::tes wiederaufgebaut wur-de und w i e zunächst 

der wirtschaftlich~ Notstand olles o.ndere überschattete, kann es nicht wunder- 

nehmen, dass in den ersten Jahren nach 1945 viel improvisiert und vor~rst 
' nur provisorisch gsregelt werden konnte. 

Ein leitender Gedanke aber beherrscht von Anbeginn die parlomentarische 

Tätigkeit; Altbewährtes öster:ceichiches Recht, das in der Zeit der national­ 

sozialistischen Gewaltherrschaft reichsdeutschen Vorschriften hatte weichen 

mü s so n , sollte wiede:chergostell t wc:crcfon. In jahrelangen Bemühungen ist dies 

gelungen. Auch dort, vrc: eine Vviederherstellun;::; des frü..h,:?ren Rechtszustandes 

aus irgcndwelcheq Gründen nicht mö~lich war, sollten jedenfalls noch geltende 

deutsche Rechtsvorschriften du.r ch neues österreichisches Recht ersetzt we r de n , 

nass es in dieser Richctrnng noch immer zu tun gibtj zeigt zum Beispiel der noch 
' 

in parlamentarischer Beratung stehende En twun f der Bundesabgabenordmmg. 

Auf manchen Gebieten konnte das gute österreichische Rocht auch in der 

Zeit zwischen 1938 und 1945 nicht verdrängt werden. Ich erwähne nur die be­ 

währten, sogar im Ausland vielfach als mustergültig anerkannten und nachge- 
' ahmten Verwaltungsverfahrengesetze vom Jahre 1925. Hier ist nur der Wille 

und das streben des Parl~ments - wie dies in ~ntschliessune2n des Nationalrates 

und des Bundesrates vom vorigen Jahr zum öusdruck kam-, dass auch die Sozial­ 

versicherungsträger und die gesetzlichen b2iuflichen Vertretun€en9 s6weit .. sie behördliche Aufgaben zu erfüllen haben, in den Geltungsbereich der bewährte 

Verwal tungsverfahn,nsgesetze o i.n be z og=n werden. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich7J:1-ec;1 wertvollen Dienstcc: gc,denken9 welche 

d i e gesetzlichen Berufsvertretungen, die Kammern, der Gesetzgebung dur ch die 

Begutachtung der in den Ihnisterien ausgearbeiteten Vorentvrürfe zu den füi­ 

gierungsvorlagen LJisten. Nstionalrat und Blllldesrat habe n-« soweit die BLindes­ 

kompetenz gegeben war - dafür 0esorgt9 dass für die Tätiekci t der Kamnrnrn, dort 

wo es notwBndig war, neue gesetzliche Grundlagen geschaffen wurden. Ictr er- 

;. 

- 
innere an das Handelskarhmergesetz und an das Wirtschaftstreuhänder-Kammer- 

gesetz, an die Net1fassung des ßrbeiterkarn~ergesetzes, an die im 1rztegesetz 

und im I)entist,,n'?esetz enthaltene Regelung der Standesvertretun·gen dieser Be­ 

rLlfsgruppen9 an das Apotheke~kamrr,ergesetz und das Tierärztekarnr:nergesetz. 

Mehrere dieser Gesetze gehen auf Initiativanträge aus der Mitte des 

P,'.:1:rlanonts zurück. 
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War die Wiederherstellung der ö s t ar-r-o i.o h i s ohe n Rechtsordnung ein vordring­ 

liches Postulat für die Legislative der Zwei ten Rc pu b.Li k , so w2r eine nicht 

minder wichtia,e ,Aufgabe für sie die ;§~einigung des vom Na tion2l sozialismus in 

Österreich angerichteten Unheils. Es galt auf der eine Seite, das Unrecht, 

dos von den Beauftragten Hitlers SQ vielen J'.1pnschen z uve f'üg t worden war9 nach :1 

Mö.glichke it wieder.g:u tz uma c he n , Gross ist d io Zah I de r Opfer 9 d i o die Stunde 

der Befreiung nicht mehr erlebten und für d i « es daher keine Vfied2rgutmachw1g 

geb;;;n konnte. Auf der anderen Seit<? rmrnste. die G'esetzgGbung dafür s o rgcn , da s s 

die Bestrafung der Schuldigen in geordnete Bahnen gelenkt wurde. Was die Be­ 

handlung dar eh;e,m2ligen Nationalsozialistcrn be t r i f f t , die? nur einfache Partei­ 

mitglieder waren9 haben sich die gesetzgeb8nden Körperschaften - vielfach in 

Wid9rstreit mit Besatzurtgsmächten - ~emüht, eine Lösung zu finden, die unnötiee 

Härten vermeidet und auf dauernde Befriedung gerichtet ist, Ich ~laube sogen 

zu können, dass wir das g_c.nze NS-Problem, das e i n« schwere Hypothek für· die 

zweite Republik bildete, in e i n e r ·01eise 0,!löst ha be n , die der Demokratie und 

dem österreichischen Wesen Dnt:;emessen ist. 

Grosse Sor1e bereitete dem Pa r-La rno n t viele Jahre hindurch d io Rückfüh:rung_ 

der Kriegsgefangenen in die He i ma t , Freilich war es da nicht möglich, durch \, 

Massnahmen der österreichischen Gesetzgebung beschleunigend einzugreifen. Der 

·Nationalrat konnte die unausgcsetzt:rn Bemühungen des z u.s t.ärid i g e n Enne nm.i n i s t-e r iuma 

- damals geleitet von Bundesminister Helmer mit Steatssekretär Graf - nur so 

unterstützen, dass von der Plattform des Pa r Lcmen t s aus in aufrüttelnden Reden 
' •und Resolutionen i~m~r wieder die Freigabe aller noch nicht aus der Kriegs- 

gefangenschaft entlassenen Österreicher gefordert wurde. Di□sG Forderung wurde 

auch auf die sogenannten Zivilinterni~rten ausgudehnt, das waren insbesondore 

die von den Militär~erichten einer Besatzungsmacht abgeurteilten österreichi-1 

.sehen ,Staetsbürgt,r9 die zur Verbüssunc der Strafe ins Au s Larid gebracht worden 

waren. Für di'? aus der Gefern~Gnschaft Zurückgekehrten wu r de n dann vsrschiedene 

Hilfsmassnahmen getroffen, vor allem in der Richtung9 ihn2n 1ie Eingliederung 

in das allgemeine Berufsleben mö~lichst zu erleichtern. Eiri Gesetz?Sb8schluss 

vom Jahre 1958 schuf für die b,J son de r s hart betroffenen Spä t.hc i.mkeh re r eine 

finanzielle Vorsorge, um ihre 8.1.1Sser,r;,}wöhnliche wirtschaftliche. Ben2chtciligung 

auszug La i chen , 
rfenn ich mich nun den hauptsächlichsten Ergebnissen der G,;sctzgebun3s- 

arbei t zuwende, d i « das Innenr8ssort betrifft, mo c h t« ich zunächst 2uf, die 

Gesetz::: hinweisen, die zur DurchführunR der be stimmungen der Ver:f2s sung Üb::r 

die Bestallung des Staatsoberhauptes und die Bildung d2s Nationalrates bc­ 

schlosven wurden; das Bundespräsid0ntc:,n-'Iahl:;2setz und J.ic_, N3tionslrats-Nahl- 
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ordnung. Auch das Durchführungsgesetz ftir Volksabstimmungen ist b0reits in 

Wirksamkeit. Dif, Vo r s c h r i.f t.e n über dir, den Wahlen oder Abstimmungen zugrunde 

zu L,genden Verzcüchnisse der "Nahl- und Stimmberechtigt8n wurden in Verwertung 

gemac~ter Erfahrungen mehrfach geändert, zulptzt durch das vor kurzem
1

be­ 

schlossene Wählerevidunzgesetz. 

Wiederholte Beschlussfassun~eri des Parlaments waren auf dem Gebiete des 

Staatsbürgeriechtes erforderlich, insbesondere auc~ im Zusammenhang mit der 

Einbürgerung der aus ihrer ursprünglichen Heimat vcrtri0benen, in Österreich 

sesshaft gewordenen Volksdeutscher.. Diesen Menschen ihr Lo s zu s r-Le i c h t e r-n , v;ar 

nu.r 'ein 'I'e i Lp ro b Le m ä nne r-ha Lb dos grossen Fragenkomplexes der Flüchtlingsbe­ 

treuung, für die ieit Jahren betrtichtliche finanzielle Mittel vo~ P~rlament 

bewilligt werden. 

Zwei ftir In- und Aus Lände'r wichtige Agr-jnd0n des Innenressorts sind das 

Passwesen und das polizeiliche Meldewesen. Dor allmählich? ":Jegfall a Ll o r durch 

das Besatzungsregime verursachten Einschränkungen der österreichischen Pass­ 

un~6ichtv,nmerkshohei t kam in o i rie r Ro i he von Novellen zum Passgesetz aus 1945 
zum Ausdruck; ein no ue s Meldegesetz, das .be s onde r-s die Bedü r-f'n i s se d e s Fremden­ 

verkehrs berücksichtigt, und das Fremdenpoliz?igesetz wurden 1954 geschaffen. 

Zum Innenressort '$ehör,1n auch Wirtschaftsangele'genheiten9 vor a LLern die 
.. 

Preis~egelung und -übei~achung. Di0 Grundlage für die amtliche Täti~keit auf 

diesem Gebiet bildet das Pr~isregelutigsgesetz~ Schon aus der Zeit der Provi­ 

sorischen Staatsregierung stammend, durch zahlre~che Parlamentsbeschlüsse 

novelliert, gehört es zu ~en Wirtschaftsgesetzen, deren Geltungsdauer auch 

heuer wieder verlängert wurde. 

Zurn Jus_:tizwe sen üb,?rgehe•nd 9 muss ich mich auch hi~r darauf beschränk~n, .. 
einige grössere Gesetzeswerke namentlich anzuführen. Nierforhol t ist cs ja id_ 

, den letzten 15 Jahren .zu mehr oder we n.i ge r' umfapgreichen Novellierungen des 

materiellen un d f o r me Ll.e n Zivil- und Strafrechts gekommen, die de n Erforder­ 

nissen der .Zeit Rechnung trugen. 

Auf mehr als ein Jahrzehnt - he,__ute noch nicht ganz abgeschlossen - er­ 

streckten sich die :Beratungen darüber 9. wie das durch Vc,rmög::msentziehung in 

r· 1945 n t s t andene Unrecht wieder gutgemacht werden konnte. Das der ~eit vor · e c ✓

Ni oh t i gke i tsgc.,setz vom 16. Mai 1,946 gab :ho Grundlage für die ausg;:.:dehnte 

Rückstelluingsgese tzge bung, die dazu bes tirnmt war 9 d i s ,:,ntzogenen Ve r möge nswor t.s 

nach Wöglichkeit wieder in den Besitz der g~schädigten Personen oder ihrer 

Rechtsnachfolg,:,r zu bringPn • 

• 
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Als zivilrechtliche Gesetze, die s~it 1945 neu geschaffen wurdsn9 seien 

erwähnt das Arbe i tsgerich t sg e sc tz 9 das :vohnungffii..gentumsge setz, das Karte 11- 

g-, s,-; tz, das Allgemeine Grunribucrt''"Scsetz, das :.rechselgcsetz, das Scheckgesetz, 

das Am,rbungesetz und das V,-:,rsicherun~svcrtragsgesetz. Gänzlich neu ,;E,staltet 

wurde auch durch ein heuer bo s o h Lo s s e ne s Gesetz r!cr Abschnitt un sc r i s Allge­ 

meinen Bürgerlichen Ges~tzbuchs, der von der Annehme an Kindssstatt handelt. 

Das unablässige Bemühen von Parlament und Re;,~ü:>runc; um die möglichste Ver­ 

vollkommnune der Strafrechtspflege ko mnrt in einor ,;rosssn Zah I von Novellen 

zum Strafgesetz und zui Strafprozessordnung zum ßusdruck, die seit 1945 be­ 

schlossen wurden. Im Mittelpunkt der Heformb,,strebung2n a t=h t seit eini,;en Jahren 

die Schaffung e i.ne s ne u s n Strofgnsetzbuc..-.h2s. tim 2. April 1954 ha t der Justiz­ 

ausschuss eine Enquete 2b5eh2ltcn, in der d i o Fr ags einer Gesamtreform des 

Strafrechts zur Debatte stand, und am 2. Juni desselben Jahres hat der National­ 

rat einstimmig das Justizministerium aufgefordert, eine Kommission zur Aus­ 

arbeitung eines Entwurfes für das neue Strafeesetzbuch zu berufen. An den 

Arbeiten d ie se r Kommission, die schon we i t fortgoschri tten s i nd , ne hrne n neben 

Rechtsgelehrten - darunter dem hochangasehenen Professor Dr. Kadecka, der den 

Vorsitz führt -,Fachleuten der Praxis und Ministerialbeamten auch mehrere Mit­ 

glieder des Parlaments teil. 

Bis zum Zustandekommen der Gesamtreform müssen drineende Teilreformen 

vorweg g,c,nommen we rd e n , So ha bo n wir 0:rst im heurigen Somc·er wieder ein Straf­ 

rechtsänderungsges0tz verabschiedet, das von der Sorge um einen erhöhten Schutz 

der Bevölkerung vor Schwerverbrechern inspiriert war. 

Ich komme zu den Ergebnissen der parlamentarischen Arbeit auf dem Gebi~t 

von Unterricht 9 Kunst und iVi s sv.n sc haf t , Da in hohem M2sse kulturellen Lei stun­ 

gen das Ansehen Österreichs in do r 'el t zu ve r de nke n :i.st 9 we nd o n d i.« gesetz­ 

geb,)nden Körperschaften, vor allem der Na t i.on a Lr-a t als d a s di o Sta.<:1tsausg2ben 

bewilligende Organ, don kultur~ll8n Einrichtun~en bcsonder0s Au~onmerk zu. fs 

sei dabei an die aussergewöhnliche Initiative erinnert, die.vom Finenz- und 

Budg8tausschuss gemeinsam mit rlGm Untrc!rrichtsausschuss dur-c h d i o Abhaltung 

edmer Ku I turbu.dget-Enquete am 18. März 1954 entfal t.c t wurde un d die zu e i rrs r 

einstimmig gefassten Entschli ssung des Nationalrc1t2s 1:;eführt hat, die eine 

fortschreitende Höherdotierung d~s Kulturbudgets einleitete und auch sonst 

richtungweisand in kulturelle~ Fra~2n gewesen ist •. 

Für die Angelegenheiten do s Schulwese:ns ist nicht d<?r Bund a l La i n zuständi'::;. 

Schon 1947 ~urde zweuRs klarer AbgrenzunB der Zuständigkeitc11 zwischen Bund 

und Ländern das Lehrerverdianstrochts-Kompetenzgesetz geschaffen; 1955 folgte 

das Schulerhaltungs-Kompetenz~2setz und das dazugehöri~~, die Pflichtschulen 

b e tndfende Bundo sg r un ds a tzgt:: setz. 

t 
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Die Besoldung der Lo hr-pe r s o no n on r1sn Ho c h ac hu Lo n und Th t t e Lachu Lan 
wu r d o im Rahmen der G,ihaltsi:;esetze für d i : Bund6sbedü-,nst2t0n .,;,c:,re('C::lt. Im 

.Ia hr e 1949 wurden Bundos,g·,s8tze pesch.lossen9 w- Lche die Bezfü:;,:; ,:1:n Pflicht­ 

s c hu Ll e hr-o r den Gehäl torn do r Bund,,sqngeste:,11 ten anglichen und die früher 

b ~standene Verschiedenheit der Besoldune; der Pflichtschullehr(jr in den ne un 

Bundl"sländern bo se i. tiglen. Ein an do r o e Bund,,sgosetz vom .Ia hr-e 1949 stellte für 
cL:.::n Religionsunterrich,t in der Schule im wesentlichen den Rc;chtszustand wic,der 

her9 wie er bis 1938 in Österreich b~s~nnden hatte. 

An wei t.e r e n w i ch t i gc n Gesetz--Jn möchte ich nennen: d as Hochschül0rschafts­ 

gesetz9 das Gesetz über die Verleihung dos Dok t orw a t o s unter den Auspizien dvs 

Bundespräsidenten 9 dc.1 s Hochschul taxenge setz und das Hochschulorgc:misa t i.ons­ 

geset z, mit dam die Legislative einen entscheidenden Schritt zu 0iner den 

modernen Bedürfnis sen der Lehre und Forschung en tsprochenden Neuordnung des 

Hochschulwesens getan hat; schliesslich aus jüngster Zeit das Minderheiton­ 

SchulgesE,tz für Kärnten, das do n slowenischen Bewohnern di 'Ses Bundeslandes 

die ihnen im Stactsvertrag zuerkannten Rechte auf dem Gebiet des SchulwBsens 

gewährl,,istet. 

Von der Kunst sagt man, dass sie sich nicht reglemt\eren lässt - was 

sicher gut so ist. Immarhin haben wir durch Gesetzesbaschlüsse organisatorischer 

und f i na nz i o Ll e r Natur dazu bei tr2gen könno n , d i o Vor:1ussE::tzungen d af'ü r her­ 

zustellen, dass das österreichische Kun s t s c h af f o n wieder 'feil tgeJ.tung erlangt 

hat. 'Velche Höhepunkt," des Kun s t Lo be n s 9 WE, Lc h» Festtags war o n ,;S 9 a Ls vor fünf 
' ' ;, 

en 

.La h.r e n di,; wic.:deraufg.::obauh,n Star,tsth, .. ,a ter eröffnet we r d o n ko nn to n , a Ls am 

26. Juli d o s h<.:urig:-;n Jahr 'S das nc ue r bautr, Snlzbur3er Festspi<,lhaus s e Ln e r­ 

Brc,stimmun~ übc,rgeben werden konnte I Aber wenn man di e c;rossarti1;cn Leistungen 

unser:;r Kü ne t Le r , sei -,:3 im Reiche der Musik, der darstellendF,n odo r der b i Ldc n- 
1 

dun Kunst 9 be wu nd e r t , d,:,nkt man mo i s t nicht an düi Arbci t vcrschir,denster Art, 

die vornusg0hc911 muss. Ein Teil dovon steht auch uns z u , worm wir u bc r Gc.::setze 

zu b.,raten und' zu b'.'.!schliessen hab0n9 dio sich ouf di,;) VerwaJ. tungsag:.::nd,:n d,:s 

Kul tu.rs1:.,ktors - zum Beispiel die Lufbringung von Mi ttoln zur Kunstförderung ..., 

08 z i2t1en. 

Kaum einP gesetzlich0 Reeelung erfordert auch der für die Leibesertüch- 
, 

tigurn{ unser2r Jug:.:.nc1 so wichti:[e Sport. Erwähnenswert ist das im Jahre 1948 
vom p8rL1.·,ent b,.schloss,3ne Sporttotog.:;s0tz9 dc1s eine Einno.hmsc1u2lle erschlossen, 

hat9 aus der für die Fördorun~ des Sports und unserer Sportler - die heuGr bei 

den Olympischen Spielen Österreich wic,d<2r so. ehrenvoll vortn!t2n 11-::ibun - manchem 

~etan werden kann. 
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sozial8 Verwaltung! Arn Anfang stand die Auf'g a bo", das vom National- 

s ~zialismus zerstörte ö s terre iohische Sozialrecht wiederc1ufzuba ue n, Dies konnte 

nur stufenweise 6,;schehen; es sind da hs r in den ersten Jahren der Zwe i t.e n 

Republik besonders für die Sozial ve r s i c ho r-ung in grösserer Zahl ÜberhJi t11.ngs­ 

sese tze un d vorläufige Regelungen zu verzeichnen. /:usserdem erforderte die 

Lohn.- und Preisentwicklung manchorle i Vorsorge für die Lei stunssempf,änger 

durch Anpassungs- und Überbrückungsgesetze. 

Doch wurde auch schon bald Sozialrecht von dauerndem Bestand geschaffen, 
' 

so in den Jahren 1946 ~nd 1947 Gesetze über dan Arbeiterurlaub, das Kollek- 

tivve,rtragswesen, die Betrie:bsrätG un d die? hrbcd tsinspektion. Das Opferfür­ 

sorgegesetz vom 4. Juli 1947 wc1r der erste in einer Reihe von Parlaments­ 

beschlüssen - 8S fc Lg t e n elf Novellen -, mit denen wir die Fürsorge, für ,die 

Opfer d~s Kampfes um ein freies, demokratisches Österreich und die Opfer 

politischer Verfolgung a u s z uba ue n und zu vc r bv s so r-n bc s t r-ab t waren. Au s der 

Zeit seit 1948 sind von grösseren Gesetzen zu nennen des lrbeitslosenver­ 

sichirungsgesetz, das Gesetz über die Beschäftigung von Kindern und Jugend- 

lich~n, das Krisgsopferversorgungsgesetz, das Bäckcreiarbeit9rgesetz, das 

Heimarbeitsg,~setz, das Jugendwohlfahrtsgesetz und das ll/Iutterschutzgesetz. 

Neben der Neuschaffung von Gesetzen wurde unablässig an der Verbesserung von 

früher ho r be s t e he nde r Sozialgesetze eearb-cit,::t. Ich erwähne nur zum Bei­ 

spiel die wiederholte Novellierung des Kl~inr2ntnergesetzes. 

Nach verschiedenen .vorangegangenen TGilr2formen wurde im J0hre 1955 
das Sozialversicherungsrecht für die Arbeiter und AngJstellten in Österreich 

von Grund auf erneuert d ur c h die grosse Kod i f Lk a t i'o n des Allgemeinen Sozial­ 

versicherungsgesetzes. Für die solbständig Erwerbstätie;en, die infolge von 

Alter oder Invalidität ihre~ Beruf nicht mehr ausüben können, war zunächst 

in der Weise vorgesorgt worden, dass im Rahmen der Selbst~erwal tung der 

Kammern der gewerblichen Wirtschaft eine Unterstützungseinrichtung gosch2f- 

fen worden war, die 1'953 gesetzlich geregelt wurde. Im Jahre 1957 konnte dann ,~" 

•. 



i · · 

15. ]o n Par la men tskorres pondenz 19. Dezember 1960 

das Parl&ment das Gewerbliche Selbständigen-Ponsionsversicherungsgesetz 

beschliessen, das rain Jahr später noch durch da s Künstler-Sozialversiche­ 

rungsgasetz ergänzt wurde. Ein weiteras vollkbmrnen neues Gesetz war jenes 

über die landwirtschaftlicha Zuschussrentenversichcrung, das allerdings 

- wie schon dor JIJame sagt - nicht e Lrio volle Versorgung der Rentenberech­ 

tigten vorsieht1 sondern.Rentenleistungen, die als Zuschuss zu den in der 

Landwirtschaft üblichan tusgedingeleistungen gedacht sind. 

3ie sehr die Arbeit an jer Vervollkommnung uns0ras Sozialversiche­ 

rpng~resht?s noch immer im Flusse ist, zeigt die Tatsache, dass der 

Nationalrat erst in den letzten Tagen wiede~ eine hoch bedeutsamte Novelle 

- die achte zum f\SVG •. - verabschfode t ha t. Im a llgeme ihen kann von dem 

sta_nd unsarer Soziolgesetzgebun,g wohl gesagt werden, dass sie ke i rie n Ver­ 

gleich mit an~erc,n S~aaten iu scheuen hat, vielmehr ein sehr hohes Niveau 

aufweist. 

Zur sozialen Verwaltung ressortiert auch dos Volk,7,esundhci 'tswo ae n , 

Auf diesem Gebiet hat die Zweite Republik ebenfalls schon eine R~ihe neuer 

Gesetze zu verzeichnen, von denen ich das Suchtgiftgesetz, das Kr2nken­ 

pflegcigc,setz9 das G::.,setz über die Kontrolle_von L1rzneimitteln und Heilbe­ 

helfen, das Kr-a nke nan sta I t0ngesetz usw. erwähnen darf. 

Ich komme zur Finanz- und Wirtschaftspolitik. Beides hängt ja 

aufs innigste, zusammen. Eine rich tigE; Finanzpolitik g'i bt der 'Nirtschaft 

immer neue' Impulse, eine blühende Wirtschaft hebt die Finanzlage: dos 

Staates. Beurteilt man nach dem gegc,nwärtigen Stand un s e r-e r' Wfrt'schaft die 

bish,:,ri::;'f' österreichische Finanzpolitik; kann d i e s e ko i ne schlechte gewesen 

'sein. 
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Die Hauptarbeit des Parlements in finanzpolitischer Beziehung ist Jedes 

Jahr die Bera tung und Verabschiedung des Bundesbudgets durch den Nationalrat •. 

Im Gegensatz zur Praxis in der Ersten Republik ist jetzt die Verabschiedung des 

Budgets zur rechten z.ei t, das heisst vor Beginn des neuen Finanzjahres, zur 

Regel geworden. Auch heuer ist es - nach glücklicher Überwindung der Gefahr 

einer Budgetkrise - wieder gelungen, den Staatsvoranschlag termingerecht unter 

Dach und Fach zu bringen. Die Vermeidu:r:ig von Budgetprovisorien liegt im Interes­ 

se der ganzen Volkswirtschaft ebenso wie im Interesse der ganzen Ve.rwaltung, 
I 

sei es des Bundes oder der anderen Gebietskörperschaften, der Länder und Gemein- 

den, deren Voram.;chläge schon wegen der Abgabe n t.e-i Lung nicht ganz unabhängig 

vom. 9undesbudget aufgeste1lt werden können. 

Seit 1948 besteht das Finanz-Verfassungsgesetz, das die Grundlage für den 

Finanzausgleich zwischen dem Bund und den übrigen Gebietskörperschaften bildet. 

Er,musste zunächst Jahr für Jahr erneuert werden, bis es im Vorjahr zum ersten 

Mal gelang, eine für fün£ Jahre geltende Regelung zu.erzielen. Nicht unerwähnt 

soll bleiben, dass der Bund kein Jubiläum eines unserer Bundesländer vorüber­ 

gehen liess, ohne s i o h mit einem Gesetz über einen ausserordentlichen Bundeszli­ 

schus·s einzustellen. 

Die Lasten, die getragen werden m~ssen, um dem Staat die Erfüllung s e i ner' 

Aufgaben zu ermöglichen, gerecht zu verteilen, muss das Ziel der Steuergesetz­ 

gebung sein.· Es is't schon so, dass kein Staat .ohrie Steuern bestehen kann; d.i r-ekt 

oder indirekt müssen die IVIi ttel, die der Staat braucht, aufgebracht werden. Wenn, 

ich ganz kurz die österreichisc~e Steuergesetzgebung seit 1945 skizzieren darf,, 

möchte ich nur folgendes1 sagen: Fast unübe·rsehoar ist die Zahl der kleineren 

Gesetze, durch die man zunächst bemüht war, Schritt für Schritt die in Geltung 

gebliebenen reichsdeutschen Steuervorschriften abzubauen und den üb'ergang zu 

umfassenden österreichischen Neuregelungen vorzuberei'ten. 

Die erste grosse Zusammenfassung öst~rreichischen Steuerrechts erfo1gte 

durch das Einkommensteuergesetz und das Gewerbesteuergesetz 1953, die beide am 

1. Jänner 1954 in Kraft traten, 

Eine grosse Neukodifikation ist auch das Finanzstraf­ 

gesetz~ das - vorbereitet durch eine vom Finanz- und Budgetausschuss am 5. Feber 

1957 abgeha1 tene Enquete - Ende Juni 1958 vom Parlament verabschiedet wur de , 
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Ebenso wie beim Steuerv,resen musste auch beim Zollwesen zunächst mit 

Übergangsregelungen gearbeitet werden, bis - der 

Nationalrat am 12. März 1958 den neuen Zolltarif beschliessen konnte. Er ist 

nach modernen internationalen Grundsätzen aufgebaut, bevorzugt das Vfortzoll­ 

system, ermöglicht die Einreihung der \'Varen nach dem neuesten Stand von Wirt­ 

schaft und Technik bildet eine geeignete Grundlage für alleZol1verhandlungen 
. . I - 

mit dem Ausland. 

Verschiedene finanzpolitische Gesetze dienten der Förderung des Wiederauf'­ 

baues unserer Wirtschaft. Wiederholt hat das Parlament Investitionsbegünstigungs­ 

gesetze beschlossen, wiederholt hat es durch Ausfuhrförderungsgesetze_dafür ge­ 

sorgt, dass die für die Aufrechterhaltung der Vollbeschäftigung und eine befrie- 
1 

digende Gestaltung unserer Handelsbilanz so wichtige Exporttätigkeit erleichtert 

wird. Di~ fortgeschrittene günstige Entwicklung der Wirtschaft ermöglichte in 

den ,Jahren 1954 und 19,55 abschliess,ende Massnahmen für den organisatorischen 

und vermögensrechtlichen Aufbau aller vrirtschaftlichen Unternehmungen, besonders 

der Geldinstitute; ich erwähne nm· das Nationalbankgesetz und das Schillingeröff­ 

nungsbilanzengesetz. 

Das Problem einer Entschädigung für durch Krieg, politische Verfolgung und 

Besatzung entstandene Verluste und Schäden an Sachgütern erfuhr seine Lösung 

durch zwei 
' 

gespannten 

im Jahre '195s beschlossene Gesetze. Es konnten dabei nicht alle we i t 
· voll 

Wünsche nach Vergütung/erfüllt werden - das Ausmass der Schäden war 

zu gross und die Finanzkraft des Staates zu klein. Soziale Gesichtspunkte mussten 

vorwalten: Entschädigung in erster Linie für Verluste am notwendigsten Bedarf des 

täglichen Lebens, an Möbeln, Kleidern, Hausrat, zur ~erufsaus"iibvng erforder­ 

lichen Gegenständen; bevorz_u9te Behandlung schon in höherem Alter stehender Per- 
/ 

?onen; besondere Rücksichtnahme auf Familien mit Kindern. 

Die vermögensrechtlichen Bestimmungen des Staatsvertrages erforderten neun 

Durchführungsgesetze. Vor allem handelte es sich dabei um die Regelung der Rechts-. . ' 

verhäl tnisse bei den Vermögenswerten, d'ie in der Besat.zungszei t als "Deutsches 
I , 

Eigentu.m11 behandelt w_ord.en waren und durch den Staatsvertrag Emf die Republik 
I 

Österreich übergegangen sind. Besondere Sorge bereiteten hiebei die ehemaligen 

USIA-Betriebe, die in ihrer wirtschaftlichen Existenz erhalten.und gesichert 

werden mussten. Im Verhältnis zu Deutschland wurde durch einen eigenen Vermögens- ,. 
vertrag der vom Parlament genehmigt wurde, die durch den Staatsvertrag ermög- , . 
lichte Rückgabe des, sogenannten kleinen Eigentums und jenes Vermögens geregelt, 

das e r z i ehe r i.s c he n, kulturellen, kari ta ti ven oder religiösen Zwecken gedient hatte. 
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Der Staa tsvertr2 g eröffnete auch den Weg zu einer Wiedergutmachung der 

Verluste, die die gesetzlich anerkannten Kirchen durch nationalsozialistische 

I\'Iassnahmen erlitten hatten. Nach vorläui'igen gesetzlichen Regelungen in den 

Jahren 1955 bis 1959 wurden die vermögensrechtlichen Beziehungen des Staates zur 

katholischen Kirche durch den im Sommer des heurigen Jahres vom Parlament geneh­ 

migten Vertrag mit dem Heiligen Stuhl dauernd geregelt, Gesetz~ über finanzielle 

Leistungen des Staates an die evangelische und an die altkatholische Kirche sowie 

an die israelitische Religionsgesellschaft wurden vor kurzem beschlossen. 

Seitdem das Parlament der Zwej_ ten Republik be s t.eh t , ist es bemüht, der 

Familie jede nur mögliche Förderung angedeihen zu lassen. Es kam nicht nur in 

der Steuerpolitik das Streben nach we i, tgehender Entlastung der Familienerhal ter 

zur Geltung, sondern es gelang auch, allmählich zu einem alle Kreise der Bevöl­ 

kerung umf'a s s e nd.e n System der Panri Li.enf'ör-de rung' zu kommen, das unter dem Namen 

"Familienlastenausgleich" bekannt ist~ Während die Vorläui'er dieser Regelung, das 

Ernährungsbeihilfen- und Kinderbeihilfengesetz, nur Dienstnehmern, Pensionisten 

und Rentnern die Beihilfen zuteil werden liessen, wurden durch das Farülienlas ten­ 

ausgleichsgesetz vom 15. Dezember 1954 auch die selbständig Erwerbstätigen in 

Stadt und Land einbezogen. Die günstige Entwicklung der Gl=:,bn,rung des Ausgleichs­ 

fonds ermöglichte dann einen fortschreitenden Ausbau der Förderungsmassnahmen; 

der neue grosse Fortsc.hritt, der mit der kürzlich beschlossenen Novelle zum 

Familie-nlastenausgleichsgesetz gemacht wird, ist in der Parlamentsdebatte über 

diese Novelle bereits eingehend gewürdigt worden. 

Wenn ich mich nun den Gesetzen zuwande , deren Vollziehung dem Bundesministe­ 

rium für Land- und Forstwirtschaft anvertraut wurde, darf ich zunächst an die 
I 

triste Lage unserer Landwirtschaft am Ende des zweiten Weltkrieges erinnern. Bal'c(- 

nach dem Begi.nn der parlamentarischen 'l'ätigkei t vor fünf'zehn Jahren wurde das 

Landwirtschaftliche Wiederaufbaugesetz gescrr,,ffen~ mit ihm schritt die Baus rris chaf t 
aus eigener Kraft zur Behebung von Zerstörungen und Verwüstungen. Der zeitbeding- 

te Notstand im Ernährungswesen erforderte eine Reihe von Gesetzen, die glücklicher-;-· 

weise nur vorübergehend in Wirksamkeit sein mussten, wie ein Lebensmittelanfor­ 

derungsgesetz, ein Anbaugesetz, ein landwirtschaftliches Aui'bringungsgesetL Der 

Fl0iss unseres Landvolkes hat in erstaunlich kurzer Zeit alle Schwierigkeiten 

überwunden, und heute sind wir so weit, dass der Nahrungs~~edarf der österreichi­ 

schen Bevölkerung von unserer Landwirtschaft zu einem höheren Prozentsatz - 

85 Prozent! - gedeckf werden kann, als dies vor 1938 der Fall war-, . 
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Im Laufe der Zeit kam es dazu, dass nicht mehr ein Zuwenig an Produktion, 

sondern an Absatz unsere Sorge erwecken musste. Im Jahre 1950 be.schloss das 

P.arlament drei Gesetze, die bereits von dem Gedanken getragen waren, der Land­ 

wirtscl}aft den Absatz ihrer Produkte zu 'stabilen und angemessenen Preisen zu er­ 

möglichen und dadurch die landwirtschaftlichen Betriebe. gesund und leistungsfähig 

zu erhalten, was ja auch im Interesse der Konsumenten liegt. Diese drei, die 

Hauptprodukte der Landwirtschaft: Milch, Getreide und Vieh, betreffenden Gesetze 

wurden dann nach mehrfachen Ergänzungen und Verbesserungen in das Marktordnungs­ 

gesetz vom Jahre 1958 zusammengefasst. Schliesslich wurde im heur,igen Sommer das 

Landwirtschaftsgesetz vom Parlament v.erabschiedet, das ebenso unserem Bauern­ 

stand die ihm gebührende Stellung. innerhalb der gesamten Volkswirtschaft sichern, 

wie die dauernde bestmögliche Versorgung unserer Bevölkerung mit Narhrungsmitteln 

gewährleisten soll. 
Während die bisher erö.rterte Agrargesetzgebung noch kein Dauerrecht daJ;'stell f 

,.. das Marktordnungsgesetz ist derzeit mit Ende 1961, das Landwirtschaftsgesetz \ 

mit· 31. Juli 1965 befristet - , wurden im Laufe der Jahre seit 1945 auch z.ah.l re i che . 

agrarpolitische Gesetze geschaffen, deren Geltungsdauer zeitlich nicht begrenzt 

, ist, wie das Pflanzenzuchtgesetz 1..illd das Pflanzenschutzgesetz, das Rebenverkehrs~ 

gesetz, das. Futtermittelgesetz, das Gesetz, über den Verkehr mit Obstp;flanzgut, 

das Forstsaatgutgesetz, die zwe~ Novellen zum VTeinge,setz. 

Ein be s onde r s bedeutsames Gesetzeswerk war das Landarbeitsgesetz vom Jahre 

1948, das e13 sich zum Ziel setzte, die sozialrechtliche Gleichstellung der Land­ 

und Forstarbeiter mit der übrigen Arbeiterschaft herbeizuführen9. nach, der ,rn:rfas- 
• f ,· 

sungsrechtlichen Lage war es ein Bundesgrundsatzgesetz, dem bald die notwendigen 

Ausführungsgesetze der Länder folgten. In Ergänzung des Landarbeit:::;gesetzes 
I 

durch ein eigenes Gesetz vorn Jahre 1952 Grundsätze für die Berufsausbildung der 

Arbeiter in der Land- und Forstwirtsch~ft aufgestellt. 

Die hygienischen und volkswirtschaftlich<m Erfordernisse der W/;l:sserversor­ 

gung machten eine weitgreifende Neugestaltung. des Osterreichischen Wasser:i:::.:;hts 

erfo:rderlich. Die Verwendung von Bundesmitteln für Errichtung von Wasserversor­ 

gungs- und Kanalisationsanlagen, aber auch für Hochwasser- und Lawinen..:schutz­ 

bauten, Flussregulierungen und landwirtschaftliche Melioratio.nen wurde durch das 

Wasserbautenförd·erungsgesetz geregelt. 

Zum Landwirtschaftsressort gehört auch da.s Veterinärwesen. Dieser für das , 

,Gedeihen der österreichischen Viehzucht überaus wichtigen Materie galten wieder- 
/ 

holteBeschlussfa'ssungen des, Parlaments, die teils Ergänzungen und Modernisierungen: 

do s aus, dem Jahre 1909 stammenden allgemeinen Tiets.euchengesetzes, teils besondere 
\ . 

neue Gesetze 1zur Bekämpfung bestimmtGr Tierkrankhei ten zum Gegenstand hatten. 
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t 

Ich komme von der LEmdwirtschaft zu anderen Zweigen unseres 1Jirtschafts­ 

lebens. Kaum anderswo in der Legislative ist der Kontrast zwischen der NotzGit 

vor 15 Jahren und jetzt so gross wie hier. Vler denkt etwa heute noch an das 

r
1
Bedo,rfsdeckungsstrafgesetz11 oder an die sieben Novellen, die vom Parlament zum 

"Wirtschaftsverbändegesetz" beschlossen werden mussten, das bis 1950 in Geltung 

stand? Oder daran, dass es ein "Warenverkehrsgesetz" vom Jahre 1946 gab, wonach 

die Beschlagnahme und Pflicht zur Ablieferung von v7o.ren angeordnet v,erden konnte? 

Die Wendung z~~ Guten, die sich in unserer Wirtschaft gottlob eingestellt hat, 
hat solche Zwangsvorschriften überflüssig gemacht. 

Unter den Wirtschaftsgesetzen, die nuch heute noch nicht go.nz entbehrlich 

gm·wrden sind· - und zwar weil es auch andere, sogar vvirtschaftlich stärkere Länder 

so halten-,. ragt das Aussenhandelsgesetz hervor, das gegenwärtig mit Ende des 
nächsten Jahres befristet ist. 

Eine Reihe bald nach 1945 erlassener Gesetze auf dem Gebiete von Handel, 

Gewerbe und Industrie diente der Ausmerzung reichsdeutscher Vorschriften und der 

Wied(;Jrherstellung österreichischen Rechtes, so die Überleitungsg,esetze für den 

Pa tent- 1 Marken- und Musterschutz, für das Wettbewerbsrecht und für das Börse­ 

wesen. Die österreichische Gewerbeordnung erfuhr grössere Novellierungen in den 

Jobren 1952 und 1957. Da unsere Gev,erbeordnung - geht sie doch in ihrem Stamm auf 

ein Kaiserliches Pa tent von 1859 zurück - schon sehr einer vollkommenen Neuf'a.asung 
bedarf, wurde auf Grund einer vom Nationalrat am 10. Dezember 1957 e i ns t Lmm i g an» ' 

genommenen Entschliessung .be Lm Bundesministerium für Handel und \1iederaufbau eine 

Kommission eingesetzt, welche die Aufgabe hat, die Grundlagen für eine neue Gewer­ 

beordnung zu schaffen •. Dieser Kommission gehören auch Mitglieder des Na tiona,1- 
ra.tes und des Bundesrates an. 

An bereits erfolgten Neukodifikationen und grösseren, für dauernden Bestand , , 

berechneten Gesetzen auf den für Handel, Gewerbe und Industrie wichtigen Rechts­ 

gebieten sind aus dem letzten Jahrzehnt zu nennen: dlas Maß- und Eichgesetz, das , 

Berggesetz1 das Punz i.e r-ungage ae t z , das Normengesetz und das Zivil technikergesetz.,, 

Ein bereits zwölf Jahre bestehendes,. mehrfach ergänztes und verbessf!rtes 

Gesetz ist do,s WohnhaUs-Wiederuufbaugesetz, auf Grund dessen bedeutende Beiträge 

zur Behebung der vfohnungsnot in Österreich geleistet werden konnten, 

In das Ressort von Handel und \,"fiederaufbau gehört auch alles, was mit dem 

Bau und der Erhaltung der Bundesstrassen einschliesslich der Autobahnen zusammen- 
' hängt. Diese Materie wurde durch das Bu.,."YJ.desstrassengesetz von 1948 mit seinen zwe i 

Novellen von 1954 und 1958 geregelt. Nicht auf Bundesstrassen beschränkt ist die 

Gel tung der Normen, die den Verkehr auf den Str2.ssen oo·treffen. An Stelle des 
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bisher geltenden Strassenpolizeigesetzes von 1946 w ir-d am kommenden 1. J.änner die ·Ä 

neue Strassenverkehrsordnung in Kraft treten9 es ist noch in frischer Erinnerung, 

wie unter Mitwirkung breitester Bevölkerungskreise dieses. umü:mgreiche Gesetzes­ 

werk im heurigen Sommer fertigge$tellt werden konnte. 

In den VJirkungsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und Elektrizitäts­ 

nirtschc.ft fällt das Kraftfahrliniengesetz vom Jahre 1952, das Zill'.' Lösung des 

Problems Schiene-Strasse beizutragen bo s t i.mm t war - ein Problem, das uns c, uch :1 
sonst oft beschäftigt. Heute stehen die verschiedenen Verkehrsmittel im Konkurrenz­ 

kampf miteinander uni die Beförderung von Personen und Gütern, was immerhin besser 

ist als die desolaten Verkehrsverhältnisse in Österreich vor 15 Jahren. 

Noch erfreulicher ist die Fülle von Licht, Vlärme und Kraft, die uns heute 
I . 

unsere Energiewirtschaft spenden kann.· Wenn das Lastverteilungsgesetz weiter auf". ,,_ 

rechterhalten wird - die• Verlängerung um ein Jahr ist erst jetzt wieder beschlos- 

sen worden -, sci) -Ls t dies eine Vorsichtsmassno.hme, damit zum Beispiel im Falle 

unvorhersehbarer elementarer Einflüsse emf die Stromerzeugung sofort f'ii r das ganze. 

Bundesgebiet das Erforderliche veranlasst werden kann, Der Sche.tz, den Österreich 

in seinen Wasserkräften besitzt, ist noch lange nicht yoll 0,usgenützt. Die Auf­ 

bringung der Mittel für ihren weiteren Ausbau wurde vom ParlC;ment dadurch geför..'.1, 

dert, ,dass wiederholt die Übern2,hme der Bundeshaftung für in- und cmsländische 

Anleihen der Verbundgesellschaften und ihrer Konzernunternehmungen beschlossen 

wurde. 

Wie die Grossbetriebe der Elektrizitätswirtschaft haben bei dem Wiederaufbau 

'unserer Wirtschaft und dem imposanten Vfochstum. der industriellen Produktion alle 

verstaatlichten Unternehmungen eine bedeutende Rolle gespielt. Das Parlament hat 

bereits in den Jahren 1946 und 19f].7 in den beiden Verstaatlichungsgesetzen die 

Rechtsgrundlagen geschaffen, auf denen sich der Übergang nicht nur der Elekt:ri1zi­ 

tätswirtschaft, sondern auch c1nderer durch ihre Schlüsselstellung für die Volks­ 

wirtschaft besonders wichtiger Unternehmungen - vor allem des Bergbau~s, der 

Metallindustrie, der Erdölproduktion und der Grossbcmken - in die öffentliche Hc:111d . 
• vollzog. Die von Anfang an vorgesehene Entschädigung der Vorbesitzer der Anteils- 

rechte an diesen Unternehmungen wui-de durch die zwei Verstaatlichungs-Entschädi­ 

gungsgesetze von 1954 und 1959 geregelt. 

Auch das Verkehrsressort hat e Ine Reihe von Neukodifikationen zu verzeichnen. 

Z Teil wurde durch sie wieder österreichisches Recht an Stelle reichsdeutscher u um 

Vorschriften gesetzt. So durch das Fernmeldegesetz vom Jd1re 1949 und durch die 

Eisenbahnverkehrsordnung vom Jo,hre 1954. 1957 folgte das Eisenbahngesetz, in 
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welchem das gesamte Eisenbahnverwal tungsrecht zuscunmengefasst ist. Zur gleichen 

Zeit wur-d o das 120 Jahre alt gewordene Allerhöchste Patent über das Postwesen 

d~rch ein modernes Postgesetz abgelöst. Die jüngste Kodifikation von Verkehrs­ 

recht stellt das Luftfahrtgesetz dar. Das Parlament hatte zwar schon 1948 den 
Beitritt Österreichs zum Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt geneh-. 

mi_gt, 

2,lso 

aber 

nach 

erst nach 1i!egfall o,ller Beschränkungen der österreichischen Lufthoheit. 
, , 

dem Inkro.fttreten des Staatsvertrages, konnte an die Regelung des Luft- 

fahrtwesens geschritten werden. 

n,v- t der vollen Souveränität brachte uns der Staatsvertrag auo h die Wehrhoheit, 

die die Voraussetzung für die Verteidigung der Neutralität des Landes bildet. 

Für den Aufbau des Bundesheeres .waren schon vorher wertvolle administrative Ar- 

bei ten geleistet worden. Nunmehr war es Aufgabe des Parlaments, die notwendigen 

gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. Dies geschah in rascher Folge: Noch vor dem 

Inkrgfttreten des Staatsvertrages wurde dhs Wehrkompetenzgesetz erlassen, durch 

das ein eigenes ''lunt für Landesverteidigung" im Rahmen des Bundeskc1:nzlerc,mtes 

gebildet wur-do , als Vo~rliiufer des ein Jahr später errichteten Bundesministeriums 

für Landesverteidigung. Am 7. September 1955 wurde das Wehrgesetz beschlosseni 

die von ihm eingeführte allgemeine Vlehrpflicht ist uns heute be r-e i ts eine S~l tost- 
' verständlichkei t. Gleichzeitig wurde die Besoldung der Berufsoffiziere, der Heeres••- 

beamten und der länger dienenden Soldaten gesetzlich geregelt. Am 22. September 

1·955 konnte der damalige Bundespräsident General Körner bereits die erste Pt::.r©,d.e 

der Truppen am vhener Heldenplatz abnehmen. Im Jahre 1956 wurde das Heeresgebühren­ 

gesetz verabschiedet9 andere Gesetze sorgten für den sozialversicherungsrecht­ 

lichen Schutz der Sold0ten und die Siche;rung ihres zivilenArboitsplatzes. Vor 

wenigen Tagen hat der Nationalrat die Gesetze über freivvillige Yf'affenübungen 

und damit für die Schaffung eines Führungskaders beschlossen. 

Kaum dass das Bundesheer ;::,ufgestell t war, ist schon sein erster Einsatz. 

zum Schutz der Grenzen unseres Staates anlässlich der Ereignisse in Ungarn im 

Herbst 1956 notvrendig geworden. Eine andere wichtige Aufgabe hat das Bundesheer 

bereits. Ln zahlreichen Fällen d~ch Hilfeleistung bei Elementarereignissen ·und 
ste_r · · f'ü I Lt RettLmgsaktionen .in dankenswerteJ lveise er u • 



23. Bogen Parlamentskorrespondenz 19. Dezember 1960 

Unsere Verfassung gibt dem Parlament nicht nur das Recht der Gesetzgebung, 
i 

sondern euch- ein Recht zur Mi t,-rirku...ng an der Vollziehung. Schon die jährliche 

Beschlussfassung des Nationalrates über den Staatshaushalt ist, .obwohl sie in 

Gesetzesf'orm erfolgt,, vom Standpu...nkt unserer Verfassung g:sehen ein Akt der Mit­ 

wirkung an der Vollziehung. Das Korrelat zum Budgetrecht ist das Recht zur Gebartmgs­ 

und Rechnungskontrolle, das der Nationalrat mit Hilf"2' des ihm unmittelbar unter­ 

stellten Rechnungshofes an Hand der von .diesem verfassten Tätigkeitsberichte und 

Rechnungsabschlüsse ausübt, Weitere l\föglichkei ten der Mitwirkung an der Vollziehung 
4 

sind gegeben durch das Interpellations- und Resolutionsrecht, von dem Nationalrat 

und Bundesrat in ausgiebiger Weise Gebrauch machen. 

Unsere Verfassung verlangt schliesslich 0,uch für das Wirksamwerden von Staats- 
' 

verträgen mit politischem Charakter oder gesetzänderndem Inhnlt die parlamentari­ 

sche Genehmigung. In der Zweiten Republik ist schon eine grosse Zahl solcher inter-_ 

nationaler Abkomm:;m durch das Pa.r l amerrt gegangc,m. Die bedeutendste Vorlage war woh l 
der Staatsvertrag vom 15, Mai 1955. Politisch besonders wichtig vrar auch die mit 

dem Beitritt Österreichs zu den Vereinten Nationen und zum Europarat verbundene 

Annahme der Statuten dieser Organisationen. Der mit dem Heiligen Stuhl abgeschlos-. 

sene ,Vertrag über die Errichtung des Bistums Eisenstadt vrurde gleichzeitig mit 

dem schon erwähnten Konkordat über vermögensrechtliche Beziehungon genehmigt. Mark..:. 

steine auf dem Wege der wi.r-t s c huf t Lf.che.n Entwicklung waren der UJlffiRA-Vertrag, das 

Q-ATT UY!d der EFTA-Vertrag. Von den unter der Ägide des Europarates zustandegekomme­ 

nen Konventionen sind hervorzuheben jene über die friedliche Beilegung von Streitig­ 

keiten, über den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, über Erleichterungen 

im Reiseverkehr und über die Gleichwertigkeit von Reife-;:- und Hochschulzeugnissen 

sowie akademischen Graden. Unter den vielen anderen bilateralen und multi la terale·n . . r 
Abk9mmen befinden sich solche über Rechtshilfe, Urheberrecht, Förderung der kultufel- 

\ 

len Beziehungen, Angelegenheiten der Sozialversicherung und des Arbeitsrechts,fl.echts- 

stellung der Flüchtlinge, Beteiligung an internationale_n Finanzinstitutionen wie der 

Weltbank, Bundeshaftung für Auslandsanleihen, Regelung von Auslandsschulden aus 

früherer Zeit, Vermeidung von Doppelbesteuerung, Ausbau von Handelsbeziehungen, Rege­ 

lung von Fragen der Wasserwirtschnft .und der Schiffahrt, einheitliche Gestal hing d,er 

Regeln für den Verkehr auf der Strasse, mit Eisenbahn und Flugzcmg, ZusaJ11_menarhei t 

bei Erforschung und friedlicher Verwendung der AtoIYtepergie·und noch manches andere. 

( 
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ine Damen und Herren 1 Die Darstellung un se z-o r L\rboi t se rje bn i s se , die 

ich Ihnen jetzt ge~robr·n habe 9 ist wo i t davon entfsrnt1 [1nspruch auf Vollstän­ 

digkeit zu erhE1ben. Ich habe nur v e r.s u c h t , Ihnen aus dem gr?waltigen Mosaik 

der in 15 Jahrcrn D::?U a uf'ge r i ch t.e t-in Rechtsordnunr; das J\/Iarkcntoste aufzuzei.t=;en. 

Es war d i.s s zu:3leich ein Überblick da rubo r , was das österreichische Par Lamc n t 

auf dem ihm von der Verfassung z uaew i e so ne n l\.rb;itsGebiet getan ha t , ma den 

Wied-,raufbau un se r-o s Stac:tes zu fördern und zu s i che r-n , die Wunden9 die 

unserem schönen H?imatland in den Jahren bitterer Unfreiheit und schwerer 

Kriegsnot geschlagen wur-d o n , zu heilen und unser Volk einer glücklichen Zu­ 

kunft entgeg,3nzuführen. 

tVohl sind wir uns dessen bewus s t , dass da s , was wir erreicht ha bc n, wie 

alles T/Ienschenwerk nicht vollkommen ist. Das absolut Vollkommene 9 des Ideal 9 
kann von Menschen imn,er nur a ng e s t.r e b t , nie ganz erreicht· werden. Im Staats­ 

leban s0119 wie schon die alten griechiscpen P~ilosophen gelehrt haben und 

wie die drei '/vorte 11Justi 't i a regnorum fundarnentum" auf dem ',Viener Burgtor sagen9 

die Idee der Gcrechti,zkei t herrschend sein. Eine lanee histo.rische Entwicklung 

hat gezeigt9 dass di~se Id~e am besten in einem demokratischen System ver­ 

wirklicht' werden kann. Dcrno s hc i ss t Volk - d a s ganze Volk mu ss Lnteil ha bo n 

an der Bildung des Strc;atswillens. Durch einen in demokratischen Formen sich "' 

vollziehenden Interessenausgleich zwischen den einzelnen Gruppen und Richtun- 

1~en im Volke wird man 0m best.en 2n da s Ideal der Gerechtigkoi t herankommen. 

Jeder kann in der bemokratie seine inung frei.äussern. Gewiss ist es 

nicht immer Lo i c h t , von dc::r Vertretung der Wünsch,, und Forcleru.ngen der ein- 

zelnen _Gruppen de s Volkes .z u r Bildung des Staatswillens zu gelangen. Ilas 

Parlam~nt ist dos letzte Forum, vor dem der Kampf der Argumente ausgefochten 

werden muss. Die Tatsache, dass die Mitglieder des Parlaments vor ihren Wählern: 

verantwortlich sind für das9 was sie beschliessen und was als Gesetz alle 

bindet 
9 
gibt die Gewähr, dass in de0 G,2setzen der 'Hille do s Volkes zum Ltis~ 

druck komrc t , 
Der Dichkrfürst Friedrich Schiller s c h i Lriert uns in seinem "Lied von der· 

m'~,.nc,c,hli'cl1e E'1·nv,lschicksal und das Leb,Jh in der, menschlichen Ge.:.. Glocke" das - ~ - 
,~ 1,r'enn. er dabei die Wohltatcrn pr e i s t , die GcJsetz und Ordnung den me i nachat u. ,, 

· · · t - · ht and e r e s 01°0 e i'ne IJoetische Verklärunp de.s. Menschen brin~en9 so is ctas.n1c s a u~.0 o o - 

+' -,· d n· h t.e r z us t i mme n , wenn er ausruft:' 
T' ' ·t ta· r, ·t .. Q "uch wir ki;innen 1:reu01,; em lC u'd - nec.nJss "'(..c eu. n ~. 
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"He'il I ge Ordnung, se~enrei ehe 
Himm~lstochter, di~ das Gleiche 
Frei und leicht und freudig bindet 
Und das teuerste der Bande 
Wob 9 den 'I'rieb zum Vaterlande!" 

Ja
9 

unser Vnterland Österreich soll allen seinen Bü:cgen1 das '.reuorste se i n ! 

Und wenn wir, als die berufenen Vertretor des Volkes 9 h is r an un se r e r Lrbei t 

sind, wollen wir .i.rnro r darauf bedacht sein, die "heil 'ge Ordnung" - das ist 

ja nichts and2res als Gese~z und Recht - so zu gestalten und zu bewahren, dass 

jeder Österreicher stolz auf dieses sein Vaterland sein kann. Seien wir dieser 

hohen Aufgabe eingedenk nicht nur in dieser feierlichen Stunde 9 da wir auf 

eineinhalb Jahrzehnte gemeinsamer Täti(~kGi t z ur-ü ckb L'i cke n , sondern a uc h in 

aller Zukunft, bei allem unserm Tun und '..fvirken. in und ausser d i o ae m Hause! 

Das Gelöbnis gewissenhafter Pf Li.ch te r f'u Ll ung , das w.ir' bc i.m Eintritt in 

dieses Haus oder nach o r f'o t e r Wie(farwahl able5en9 wo l Le n w i r getTeLÜich 

halten. Was aber ist jecI:;s Menschenwerk ohne den S,CJw2n von oben? Ich d a r'f 

daher noch die Herzensbitte aussprechen: Möge uns Gott der Allmächtige seine 

Hilf~, die er uns bisher so sichtbar zuteil werden liess und für die wir ihm 

dankbar ao i n wollen, auch in den kornme n d an Jahren und tlahrzehnten nicht 

fehlen l2sson ! 
Ich danke nuch, Ihnen allen, me i na Dmnen und Herron9 besonders unsern ver­ 

ehrten Festgästen, flir Ih~e Teilnahme an dieser Festsitzun~ und fasse alle 
' uris e re Hoffnungen und Vfünsche für die Zukunft zusammen in die Worte: 

Es lebe das österreichische Volk! 

Es lebe nie Republik Österr0ich! 

( Lc.ng anhaltender s t ar-kc r allgemein,:,r Boifall.) 
J)0r Trompotarchor do r Fienor Staatsoper stimmt d i.o Bun do s hymrie an .. 

Diu Versammelten ,erhoben 'sich von d~n Sitzen. 

Nach Abspi'elen dor Bun d c ahymne gcleit:;.;:r:i Wationalrat spräsicUnt 

]) 1 Dl.pl Lrig c1 i· rr 1 und clor Vor.s,itzunclo dos Bun.dosrates G u t t o n- r.,-i.c, .-H_•J_• o •- 
b run n a r Bundospräsicldnt Dr. Schärf aus dem Sitzungssaal. 

Damit ist der ~ostakt geschlossen. 

-.-- .. -.-.-.- 


